
 

Aufgrund der §§ 4, 24 Abs. 1 und 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 
vom 28.02.2003 (GVOBl.: S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020 (GVOBl.: 
S. 514) in Verbindung mit der Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 03.05.2018 sowie der Landesverordnung über die Ent-
schädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädi-
gungsverordnung freiwillige Feuerwehren – EntschVOfF) vom 28.03.2018 wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 10.06.2021 folgende 2. Nachtragssatzung zur Entschädigungssat-
zung erlassen: 

 

§ 1 

§ 2 Absatz 1 Satz 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-

ter vertreten wird, 95 von Hundert von einem Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung 

der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf 

die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht erreichen. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Die vorstehende 2. Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

Weesby, den 20.08.2021 

 (LS) 

 

gez. Jan Jacobsen 

- Bürgermeister - 

2. Nachtrag  

zur Satzung der Gemeinde Weesby über die Entschädigung 

 ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) 


